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Richtlinie zu Ausgaben und Rücknahmen von Ansprüchen 
(Ansprüche-Richtlinie)
vom xx.xx.2016	Comment by Kiechler Alexandrine (ATCA 3): Beim Inkrafttreten werden die relevanten Daten nochmals erwähnt. Es scheint mir dann überflüssig, das Datum hier auch noch zu erwähnen.	Comment by Roland Kriemler: Da man nach dem Prinzip „Erlassdatum bereits beim Titel“ (auch wenn Wiederholung) das erste Erlassdatum mit (allfälligen) Aenderungsdaten ergänzen kann, ergibt sich für den Leser eine einfache, übersichtliche Grundinformation zum Dokument. Auch die SFAMA erlässt ihre Dokumente (mehrheitlich) nach diesem Prinzip. Antrag RK: So belassen.
Die nachstehenden Bestimmungen sind vom Vorstand der KGAST (oder von der Mitglieder-versammlung der KGAST erlassen worden.	Comment by Kiechler Alexandrine (ATCA 3): Ich meinte, so eine Entscheidung müsste von der Mitgliederversammlung erlassen werden. 
Soweit ich weiss, haben wir der Erlass von Richtlinien nicht dem einen oder anderen Gremium zugewiesen oder?	Comment by Roland Kriemler: Nach heutigem Stand ist es die Mitgliederversammlung, welche eine solche Richtlinie erlassen muss. Allerdings stellt sich die Frage (bereits in der Arbeitsgruppe Regelwerk besprochen), ob nicht der Vorstand eine solche Kompetenz für Richtlinien haben sollte. Die Arbeitsgruppe hatte sich für eine Kompetenz des Vorsandes ausgesprochen (ein Mitglied war für die Kompetenz bei der Mitgliederversammlung, ein Mitglied hat sich nicht dazu geäussert). Frage generell an den Vorstand: Wer soll in Zukunft die Erlass- und Aenderungskompetenz für Richtlinien haben?
Ausgaben und Rücknahmen von Ansprüchen
1. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind täglich zu berechnen und öffentlich zugänglich zu machen. Bei Anlagen mit eingeschränkter Liquidität (Hedge Funds, Private Equity, Immobilien, Hypotheken, etc.) kann für die Berechnung und die Publikation eine andere angemessene Periodizität festgelegt werden.
2. Ausgaben und Rücknahmen zu den publizierten Preisen dürfen den Anlegern nicht verwehrt werden. Ausnahmen hiervon, zum Beispiel bei Vorliegen von ausserordentlichen Verhältnissen, sind in den Statuten oder Reglementen oder im Prospekt der entsprechenden Anlagegruppe zu regeln.
3. Eine allfällige Differenz zwischen Ausgabepreis und NAV beziehungsweise Rücknahmepreis und NAV muss in das Vermögen der Anlagegruppe einfliessen.
4. Im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Ansprüchen können von Dritten zur Deckung ihres Aufwandes Kommissionen erhoben werden.


Inkrafttreten 
Diese Richtlinie wurde am xx.xx.2016 erlassen. Sie tritt auf den xx.xx. 2016 in Kraft.
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